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Betreff: Stellungnahme zum Entwurf eines neuen SPG 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

austria 

Generaldirektion 
Postgasse 8, 1011 Wien 
Telefon: 
nato (01) 515 51-0 
int. + 43 1 51 5 51-0 

Bearbeiter: 
Mag. Schau huber 
Durchwahl 2513 
Telefax: (01) 513 25 12 

25. November 1998 

Anbei übersenden wir Ihnen nach Fristablauf eine Stellungnahme zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das Bundesgesetz über die 
Einführung besonderer Ermittlungsmaßnahmen, das Bundesgesetz über den Schutz vor 
Straftaten gegen die Sicherheit von Zivilluftfahrzeugen, die Exekutionsordnung und das 
Tilgungsgesetz geändert werden (SPG-Novelle 1998) in 25-facher Ausfertigung. 

Mit freundlichen Grüßen 

25 Beilagen 

TELEKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT 
Sitz: Wien Firmenbuchnummer: 144 477t Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

UID: AT U40198200 
DVR 0962635 
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Anmerkung: 
" ... 

Diese Stellungnahme richtet sich ausschließlich auf den geplanten§ ,53 Abs;3aß~s SPG. 
, , ' 

Dazu ist uns allerdings auf informativemWegeine zweite Fassu~g;.. ~bwel~hend vom ursprÜnglichen Entwurf-

z'ur Kenntnis gebracht worden, die aber ledigJichin Satz, 3abweichend,formulieit' ist und wie folgt lautet: ' 

Die Auskunft hat sich auf Namen, Anschrift,und Teilnehmernumm~r einesbestimmtfJnAnschlu~ses sowie -mit 
Zustimmung eines TeilnehmerS - auf Teilnehmernummer; Narnen undknschrift inBezug auf einen bei dem 
TeilnehmereingegangenenAnrufziLbeschränken. ' " ' " , " 

Diese Stellungnahme umfaßt imfol~endennun beideFassungen: 

Verfügbare Daten: 

Da die lelekomAustria AG ein~ Stelle 'ist, die über Stamm- und Vermlttlungsdatenim Sinne 
des TKG (BGBI. I Nr.l00/1997)verfÜgt,,·istsieeincleutigAdressatdieser Bestimmung. 
Anzumerken sei aber hier; daßdieTel.ekomAustria.nur einrnöglicherAnbieter von 
Tel ekommu nikationsd iensten' ist;w$shalb prinzipiell nur eigene Daten 'odersolehe zu r 
Verfügung gestellt Werden können,: die der Telekom ÄListriavonanderenAnbietern 
bekanntgegeben werden. . 

Datenschutz: 

Hinsichtlich der aufgrund dieserBestimmUhg gef~rdElrtehStari:lmdatensieht die Telekom 
Austria .keine gröberen Verletzu~genin-Be2ug aufdenDaterischut~.· 

Bei den ebenfalls - aLlfgrund deserstfinEntwurfes Wörtlich, im zweiten Entwurf sinngemäß -
verlangten Vermittlungsdatenmußaberentschiedf!n auf §S6Abs.1 TKG verwiesen werden, 
der auch die Vermittl ungsdaten eindeutig dem Fernmeldegeheimnis,dasalsGrund- und 
Menschenrecht geschützt ist, unterWirft. . . .. .' '. . 

Aus der Sicht der TelekomAustriaisteine derartigf!Auskunft:überV~rmittlungscjaten aus 
date'nsehutzrechtlicherSicht nichtvertretbar, zumaldieV~rantvvOrtlJng füreirie erfolgte 
rechtswidrigeÜbermittlung.im aereichderTelekorn·A.ustriaHegrJ:s fehltnämlicheirie 

TELEKOM 'AUSTAIAAG 
Sitz: Wien. Firm~npuchriummer:144477t 

lJID.;Nr. ATU40198200 
Firmenbuchger:ich1::l-laridelsgeric ht Wi enDVA-N r. 0962635 

24/SN-307/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Wtelekom 
. . ' a L!" 8 t r. i.8 

Seite 2 
. .,' 

. " 

-.... 

Bestimmung, wie sie berei~s i,rTId~utschen TKG(§9Q Abs,,4'Satz3) verankert ist; wonach die 
Verantwortung für dieZu.fässigkeit~er ÜbEmnittl ung vonden~ehör:den getragen wi rd. 

Kosten: 

In b~iden uns bekannten FSls$ungenistaußerdemdieKostehl'Osigkeit einer derartigen 
Auskunftspflicht vorgesehen. 

Auch dadurch wird massiv inGrund'rechteeing~g~iffen.VVlrerachten unsdamitin unserem 
.Eigentun1srecht nach Art. 5 StGGsowiein·der ErWerbsfr~ihE!i'ttiachAr:t.6 StGGverletzt, weil 
eineVerhäl~nismäßigkeit dieses Eingriffes nicht gegebi:!nist, ......•....... , .' '. 

"'. ' .. ' . . ..... 

Die Pflicht zur kostenlosen Auskunftserteilung überStamhidatenwäre im HinbHckauf den 
Aufwand eine finanzielle Einbuße,' ~ul'Tla'lni~ht profuturoabgeschätz:i:Werdenkann, .in 
welchen Dimensionen solche kostenlosen Auskünfte.erteilt werden müßten. Es entstünde ein 
nicht abschätzbarer Personal- und SiElchaufWand,der'uns~ters~its n.icht unentgeltlich 
getragen Werden kann. •.. . .. . . . .' . . . 

Darüber hinaus steht diese geplante Bestimr:nung im massivenWiderspruch.zl,l§ ,89 Abs. 2 
TKG. In dieser Bestimmung ist fürdie'Mitwirkung ari der Übervvachung des 
Fernmeldeverkehrs nach den Bestimmungen derStPÖein>angemessener Kostenersatz 
vorgesehen. Da a,uch 'die Gründe, die~utAuskunftspflichtnach dieser neuen Bestimmung 
führen (Abwehr gefährlicher Angriffe, Abwehr bandenmäßiger.oderorganisierter 
Kriminalität, ... ) im Bereichdes·VorverfahrensnachderStPO arigesiedeltsind, gebührt allein 
schon aufgrunddieser Bestimmung eh, angemessener K()sten~rsatz . .oie Bestimmung des 
neuen§.53Abs.3a SPG.widersprichtdaher geltenden, Recht: .' '. 

Im Zusammenhang mit dem'ebenGesagten seiaLlchaufd.ieo~enangefüMiteFassung des 3. 
Satzes hingewiesen: . '.. ..'... .. ' .. . ... 
D~rin 'sollaufdie VermittlungsdateneingegaFlge'rierAnrufezugegrifferiwerdenkönnen. Die 
Ermittlüngdieser D.aten·sti!llteinerilmmensentechnischeh·undfinanzieUenAufwand dar, 
der kaLimadministrierbaristAußerdeni 'sind dann ttiegesetinchen Bestimmungen ü.ber die 
Fangschaltung ,obsolet. da mittel$dieser neuen Vbrschrift.~infach,schnellund kostenlos 
dasselbe Ergebnis erzielt werdEmkGinnte,~ 

Abgesehen davon. erscheint diese Fassung des 3 .. Satz'esl11ehralsunklarundverstößt auch 
gegen dasBestfmmtheitsgeb~td~r Vertassungsordnling, um so mehr als es sich dabei um 
eingriffsnahe gesetzliche Bestimhiungenhsridelt. . 

Seitens der Telekom A~stria dadsomitimHinblicka·uf.di~ma$s.ivenrechtlichel1 Bedenken 
eine Änderung der geplantenFassungdes§53 Abs~3a SPGangeregtvverden;, 

.. ":.,' 
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